
 

Zertifikat AT20/3432 
 

 
 

Hiermit bestätigt die Zertifizierungsstelle SGS Austria Controll-Co GmbH, dass die Großhandelsaktivitäten 
von 

 

Gustav Wegener u. Sohn GmbH u. Co. KG 

 

  

COID: 1434 
 

Buxtehuder Straße 50-52, 21635 Jork, Deutschland 
 

 

die Anforderungen von 
 

IFS Wholesale Version 2, May 2016, Modul Plus 

für den Zertifizierungsbereich erfüllen 
 

Handel mit Obst und Gemüse und Verpacken von Äpfeln und Erdbeeren. Neben der eigenen Produktion hat das Unternehmen 
Prozesse und/oder Produkte ausgelagert.  
 
Trade with fruits and vegetables and packaging of apples and strawberries. Beside own production, company has outsourced 
processes and/or products. 
 
Das Unternehmen führt zudem folgende Behandlungstätigkeiten durch: 
Handel mit Obst und Gemüse und Verpacken von Äpfeln und Erdbeeren. Neben der eigenen Produktion hat das Unternehmen 
Prozesse und/oder Produkte ausgelagert.Trade with fruits and vegetables and packaging of apples and strawberries. 
Beside own production, company has outsourced processes and/or products. 

 

 

 

 

Produkt scopes: 1.5 - Obst und Gemüse 
 

auf Höherem Niveau mit einer Bewertung von 97,57% 
 

 

Ausgabe 6. Datum des Assessments: 17. September 2022 
 

Nächstes Assessment ist innerhalb folgender Zeitspanne durchzuführen: 09. Juli 2023 - 17. September 2023 bei Durchführung eines 
angekündigten Assessments   

 

Letztes unangekündigtes Assessment: N/A 
 

 

Zertifikat ausgestellt am: 03. November 2022 
 

Zertifikatsgültigkeit bis: 28. Oktober 2023 
 

 
 

  

 

  

Freigegeben durch Freigegeben durch 
 

Miriam Windisch Martin Hansi 
 

Sector Manager IFS Business Development Manager 
 

 

SGS Austria Controll-Co GmbH 

 

 

Grünbergstrasse 15  A-1120 Wien Austria 
 

t +43 (0)1512 25 67-0 f +43 (0)1 512 25 67-9 - www.sgsgroup.at 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Dokument ist ein authentisches elektronisches Zertifikat, das nur für geschäftliche Zwecke des Kunden verwendet werden darf. Gedruckte Versionen des elektronischen Zertifikats sind 
zulässig und werden als Kopie betrachtet. Dieses Dokument wird von der Gesellschaft vorbehaltlich der Allgemeinen Bedingungen für Zertifizierungsdienstleistungen von SGS ausgestellt, die 
unter den AGB von SGS verfügbar sind. Es wird auf die darin enthaltenen Haftungsbeschränkungen, Entschädigungs- und Gerichtsstandsklauseln hingewiesen. Dieses Dokument ist 
urheberrechtlich geschützt und jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Aussehens dieses Dokuments ist rechtswidrig. 
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https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Zertifikat
Nr. LC-QS-22-028

Durch ein Audit am 21.09.2022, dokumentiert
in einem Bericht, bestätigt die

LC Landwirtschafts-Consulting GmbH
Grüner Kamp 15-17
D-24768 Rendsburg

akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065

dem Unternehmen
Gustav Wegener & Sohn GmbH & Co. KG

Buxtehuder Straße 50-52
21635 Jork

QS-ID: 4031735000614

am Standort
Buxtehuder Straße 50-52

21635 Jork
QS-Standortnummer: GH00000059

die Einhaltung der Anforderungen des QS-Systems für
Obst, Gemüse, Kartoffeln

auf der Stufe
Großhandel

Produktionsart
Großhandel

Rendsburg, 16.11.2022

Datum der Zertifizierungsentscheidung: 10.10.2022
Das Zertifikat ist gültig bis 08.08.2024
Maßgeblich für die Lieferberechtigung zugelassener Standorte sind allein die Angaben in der Software-Plattform, da Abweichungen infolge von
Vertragsdatum, Sperrung, o.ä. vorliegen können. Dieses Zertifikat ist Eigentum der Zertifizierungsstelle und muss auf Nachfrage zurückgegeben
werden. Prüfgrundlage ist das QS-Systemhandbuch in der jeweils zum Zeitpunkt des Audits gültigen Fassung.

LC Landwirtschafts-Consulting GmbH
Fachbereichsleitung

Sabine Loof



Bestätigung
Nr. LC-QS-B-22-227

Durch eine Inspektion am 21.09.2022, dokumentiert
in einem Bericht, bestätigt die

LC Landwirtschafts-Consulting GmbH
Grüner Kamp 15-17
D-24768 Rendsburg

dem Unternehmen
Gustav Wegener & Sohn GmbH & Co. KG

Buxtehuder Straße 50-52
21635 Jork

QS-ID: 4031735000614

am Standort
Buxtehuder Straße 50-52

21635 Jork
QS-Standortnummer: GH00000059

die Teilnahme an der freiwilligen QS-Inspektion zu
„Arbeits- und Sozialbedingungen“

mit dem Erfüllungsgrad von 100 %

Rendsburg, 16.11.2022

Diese Bestätigung ist gültig bis 08.08.2024
LC Landwirtschafts-Consulting GmbH

Fachbereichsleitung
Sabine Loof

Diese Bestätigung ist Eigentum der Zertifizierungsstelle und muss auf Verlangen zurückgegeben werden. Maßgeblich für die Lieferberechtigung
zugelassener Standorte sind allein die Angaben in der Software-Plattform, da Abweichungen infolge von Vertragsdatum, Sperrung, o.ä. vorliegen
können. Prüfgrundlage ist das QS-Systemhandbuch in der jeweils zum Zeitpunkt der Inspektion gültigen Fassung.



A·B·CERT ~ 
ZERTIFIKAT 
gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische/biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 

Teil I: Verbindliche Angaben 

1. Nummer des Zertifikats: LBTMCAVQKVOG 

3. Name und Anschrift des Unternehmers 

Gustav Wegener u. Sohn GmbH u. Co. KG 
Buxtehuder Str. 50-52 
21635 Jork 

5. Tätigkeit(en) des Unternehmers oder der Unternehmergruppe 

Aufbereitung 
Einfuhr 

2. Unternehmer 

4. Kontrollstelle: 

ABCERT AG 
Martinstr. 42-44 
73728 Esslingen 
DE-ÖKO-006 

6. Erzeugniskategorie(n) gemäß Artikel 35 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (1) und Produktionsverfahren 

d) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt 
sind: 

■ Produktion ökologischer/biologischer Erzeugnisse 

Dieses Dokument wurde gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 ausgestellt, um zu bestätigen, dass 
der Unternehmer die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. 

7. Ort, Datum 8. Zertifikat gültig vom 24.02.2022 - 31.01.2024 
Esslingen, 24.02 .2022 Monica Marinho 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gül t ig. 
Echtheit und Gültigke it könn en Sie aufwww.abcert.de 

unter "Zertifizierte Betriebe nach EG-ÖKO-VO" überprüfen. 
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A·B·CERT ~ 
Gustav Wegener u. Sohn GmbH u. Co. KG 
Buxtehuder Str. 50-52 
21635 Jork 
Kontrollnummer: D-Nl-006-23978-BCD 
Zum Zertifikat gemäß Artikel 35 Absatz 1 mit der Nummer: LBTMCAVQKV0G 
Gültigkeitsdauer: 24.02.2022 - 31.01.2024 
Diese Angaben sind nur i.V. mit o.g. Zertifikat gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2018/848 gültig. 

Teil II: Spezifische optionale Angaben 

Verzeichnis der Erzeugnisse 
Kernobst aus Umstellung 
Kernobst 

Seite 2/2 

ökologisch/biologisch 

ökologisch/biologisch 



Fachbereichsleitung
Sabine Loof
LC Landwirtschafts-Consulting GmbH
Grüner Kamp 15-17,24768 Rendsburg

ZERTIFIKAT

Hiermit bestätigt die Zertifizierungsstelle LC Landwirtschafts-Consulting GmbH,

dass das Unternehmen

Gustav Wegener & Sohn GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 50-52

21635 Jork

für die in der Datenbank-Regionalfenster als "zertifiziert" gekennzeichneten
Produkte und Rohstoffe

die Anforderungen der

Regionalfenster Service GmbH

erfüllt.

Zertifikats-Registrierungs-Nr.: LC-RF-22-014
Tag des Audits: 21.09.2022
Datum der Zertifikatsausstellung: 17.11.2022
Zertifikat gültig bis: 31.12.2023

Rendsburg, 17.11.2022





EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 

LIZENZ Nr. 

Bezeichnung der zuständigen Behörde 
Landkreis Stade 
Der Landrat 

\ D-03-047-G-0113 

für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr 

Diese Lizenz berechtigt 2) 

Firma 
Gustav Wegener u. Sohn GmbH u. Co. KG 
Buxtehuder Straße SO - 52 

21635 Jork 

auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft zum 
grenzüberschreitenden gewerblichen Güterverkehr im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für 
den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs und nach Maßgabe der 
allgemeinen Bestimmungen dieser Lizenz. 
Besondere Bemerkungen: 

Diese Lizenz gilt vom 

Ausgestellt in Stade 

3) 

Landkreis Stade 
Der Landrat 
Straßenverkehrsamt 
Im~ftrage 

eJ1ze0o.. S-" 

26.09.2019 bis zum 25.09.2029 

am 26.09.2019 

1) Nationalitätskennzeichen der Mitgliedstaaten: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tschechische Republik, (DK) Dänemark, (D) 
Deutschland, (ESD Estland, (IRL) Irland, (GR) Griechenland, (E) Spanien, (F) Frankreich, (I) Italien, (CY) Zypern, (LV) Lettland, 
(LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungarn, (M) Malta, (NL) Niederlande, (A) Österreich, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, 
(SLO) Slowenien, (SK) Slowakei, (FIN) Finnland, (S) Schweden, (UK) Vereinigtes Königreich. 

2) Name oder Firma und vollständige Anschrilt des Verkehrsunternehmers. 
3) Unterschrilt und Dienstsiegel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Lizenz erteilt. 



ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 107212009 erteilt. 

Sie berechtigt auf aiien Verkehrsverbindungen für die Wegstre<.:ken im Gebiet der Gemeinschaft, gegebenenfalls unter den in 
der Lizenz festgelegten Bedir,gungen, zum grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr für Beförderungen 

bei denen sich Ausgangspullkt und Bestimmungsort in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten befinden, mit oder ohne Transit 
durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein cder mehrere Drittländer: 

von einem Mitgliedstaat in ein Dr:ttland oder umgekehrt, mit oder ohne Transit durch einen oder r.,ehrere Mitgliedstaaten 
oder eines oder mehrere Drittländer: 

zwischen Drittländern mil Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten 

sowie zu Leerfahrten in Verbindung mit diesen Beför.:!t:irur.9er. . 

Bei Beförderungen von einem Mitgliedstaat riach eine:11 Drittland und umgekehrt gilt diese Lizenz für die Wegstrecke im 
Hoheitsgebiet des Gemeinschaft. In dem Mitgliedstaat, in tjerr: die Be- cder Entladung stattfindet, gilt diese Lizenz erst, 
nachdem das hierzu erforderliche Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Drittland gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 geschlossen worden ist. 

Die Lizenz ist persönlich und nicht übertragbar. 

Sie kann von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, insbesondere dann entzogen werden , wenn der 
Lizenzinhaber 

nicht alle Bedingungen für die Verwendung der Lizenz erfüllt hat; 

zu Tatsachen, die für die Erteilung bzw. Erneuerung der Lizenz erheblich waren , unrichtige Angaben gemacht hat. 

Das Original der Lizenz ist vom Verkehrsunternehmer aufzubewahren . 

Eine beglaubigte Kopie der Lizenz i$t im Fahrzeu~: mi:zuführe,~ 1> Bei FJhrzeugkombinationen ist sie im Kraftfahrzeug 
mitzuführen . Sie gilt für die gesamte Fahrzeugkombination a•ac:, dann, wenn der Anhänger oder Sattelanhänger nicht auf den 
Namen des Lizenzinhabers amtlich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem anderen Staat amtlich 
zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist. 

Die Lizenz ist jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

Der Lizenzinhaber ist verpflichtet, im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats die im jeweiligen Staat geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften , insbesondere 'für Beförderungen und für den Straßenverkehr, einzuhalten. 

1) ,Fahrzeug" ist ein in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassenes Kraftfahrzeug oder eine Fahrzeugkombination, bei der zumindest das 
Kraftfahrzeug in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassen ist. sofern sie ausschließlich für die Güterbeförderung verwende\ werden. 



 

 

Versicherungsbestätigung
(Confirmation of Cover - Confirmation de couverture)

Versicherungsnehmer

Gustav Wegener und Sohn GmbH und Co.KG
 Buxtehuder Str. 50-52

21635 Jork
Deutschland

Hiermit bestätigen wir, dass nach Maßgabe des Versicherungsvertrages unter der 
Versicherungsscheinnummer AS-6001258815 VKH-23282024
eine Güterschaden- Haftpflichtversicherung gemäß § 7 a des Güterkraftverkehrsgesetzes besteht.

Der Vertragsbeginn ist der 01.06.2023.

Die Rechte des Geschädigten aus der Pflicht-Haftpflichtversicherung des Unternehmers werden durch 
die §§ 113 bis 124 des Versicherungsvertragsgesetzes bestimmt.

Die Fertigung entsprechender Fotokopien zum Zwecke des Versicherungsnachweises ist zulässig.

8. Mai 2023

Allianz Esa GmbH
Friedrichsplatz 2, 74177 Bad Friedrichshall

Walter Szabados Uwe Lübben
Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) Geschäftsführer
Allianz Esa GmbH Allianz Esa GmbH

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Versicherungsbestätigung gilt nicht für die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung. Diese 
Versicherungsbestätigung gilt ausschließlich für die Güterschaden-Haftpflichtversicherung gemäß § 7 a GüKG.



 

 VERSICHERUNGSBESTÄTIGUNG FÜR DAS JAHR 2023
LOGISTIK-VERSICHERUNG
für die laufende Versicherung für Frachtführer, Spediteure, Lagerhalter und Logistiker

VERSICHERUNGSSCHEIN-NUMMER

AS-6001258815 VKH-23282024

VERSICHERUNGSNEHMER

Gustav Wegener und Sohn GmbH und Co.KG
Buxtehuder Str. 50-52
21635 Jork
Deutschland

GEGENSTAND DER VERSICHERUNG

Der Versicherer bestätigt, dass nach Maßgabe des Versicherungsvertrages und der folgenden 
Kennziffern eine Versicherung gegen alle Schäden besteht, für die der Unternehmer nach dem Vierten 
Abschnitt (Frachtgeschäft), Fünften Abschnitt (Speditionsgeschäft) und Sechsten Abschnitt 
(Lagergeschäft) des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit dem Fracht-, Speditions- oder 
Lagervertrag haftet; wenn und soweit die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in der 
Risikobeschreibung ausdrücklich dokumentiert sind.
Dies gilt auch für speditionsübliche logistische Leistungen, wenn diese mit der Beförderung oder 
Lagerung von Gütern im Zusammenhang stehen, wie z.B. das Kommissionieren, Etikettieren, 
Verpacken und Verwiegen von Gütern, wenn diese Tätigkeiten in Verbindung mit einem 
Verkehrsvertrag zu erfüllen sind.
Die Haftung aus Lohnfuhrvertrag ist unter der Fiktion versichert, dass statt des Lohnfuhrvertrages ein 
Frachtvertrag für die dem Schadenfall zu Grunde liegende Beförderung geschlossen worden sei.



 

 

VERSICHERTE HAFTUNG

Versichert ist die gesetzliche Haftung aus versicherten Verkehrsverträgen nach Maßgabe 
- des Handelsgesetzbuchs (HGB) über das Frachtführergeschäft (§§ 407 - 452 d HGB), über das 

Speditionsgeschäft (§§ 453 - 466 HGB) und über das Lagergeschäft (§§ 467 - 475 h HGB);
- sonstiger deutscher gesetzlichen Anspruchsgrundlagen, d.h. der §§ 280, 823, 831 BGB, soweit diese 

mit den Haftungstatbeständen der vorhergehenden Ziffern, d.h. den frachtrechtlichen, 
speditionsrechtlichen oder lagerrechtlichen Vorschriften der 407 ff HGB in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen (Anspruchskonkurrenz).

Versichert ist die vertragliche Haftung aus Verkehrsverträgen folgender Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB):
- Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im Umfange des § 449 Abs. 2 Nr. 1 HGB bis zu vierzig 

Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohgewichtes der Sendung (40 SZR/kg). Dies gilt 
auch im Fall der Fiktion, dass statt eines Lohnfuhrvertrages ein Frachtvertrag für die dem 
Schadenfall zu Grunde liegende Beförderung geschlossen worden sei;

- Allgemeine Deutsche Spediteur-Bedingungen 2017 (ADSp 2017); Allgemeine Deutsche Spediteur-
Bedingungen 2016 (ADSp 2016); Allgemeine Deutsche Spediteur-Bedingungen (ADSp), Stand 
01.01.2003;

- Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs-, Speditions- und Logistikunternehmer (VBGL);
- Allgemeine Geschäftsbedingungen in denen mit Auftraggebern eine weitergehende Haftung bis 

1.000 EUR je Paket, welches im Rahmen einer Kurier-Express-Paket-Dienstes (KEP-Dienstes) 
befördert wird, vereinbart wird, sofern diese Haftung über der gesetzlichen Haftung liegt;

- Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten 
(AGB-BSK Kran und Transport 2013 und AGB-BSK Kran und Transport 2019);

- Allgemeine Lagerbedingungen des deutschen Möbeltransports (ALB);
- Allgemeine Geschäftsbedingungen für Umzüge und Lagerung (mit Verbrauchern) (AGB-Umzüge und 

Lagerung).

Versichert ist die Haftung aus versicherten Verkehrsverträgen nach Maßgabe
- des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR);
- des Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (Anhang B - COTIF, aktuelle 

Fassung) und der einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale 
Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM) oder des Soglaschenije Meshdunarodnoje Grusowoje 
Ssoobschtschenije (SMGS);

- des Montrealer Übereinkommens (MÜ) vom 28.5.1999, des Warschauer Abkommens von 1929 
(WA) und soweit anwendbar - des Haager Protokolls vom 28.05.1955, des Zusatzabkommens von 
Guadalajara vom 18.09.1961 oder anderer maßgeblichen Zusatzabkommen für den Luftverkehr, 
soweit diese jeweils zwingend anwendbar sind;

- der Haager Regeln und - soweit anwendbar - der Hague Visby Rules bzw. des 
Seerechtsänderungsgesetzes vom 25.06.1986, der Hamburg-Regeln sowie anderer maßgeblicher 
internationaler Abkommen oder nationaler gesetzlicher Bestimmungen für den Seeverkehr, soweit 
diese jeweils zwingend anwendbar sind;

- des Budapester Übereinkommens über den Vertrag über die Güterbeförderung in der 
Binnenschifffahrt (CMNI);

- der Bestimmungen eines FIATA Combined Bill of Lading (FBL) oder Through Bill of Lading (TBL) in 
der von der FIATA verabschiedeten Form;

- eines vom Versicherungsnehmer verwendeten eigenen House Airway Bill (HAWB), House Bill of 
Lading (House B/L) oder anderer Dokumente des Versicherungsnehmers, vorausgesetzt der 
Versicherer hat dem Einschluss derartiger Dokumente in den Versicherungsschutz zugestimmt;

- der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen anderer Staaten, sofern sich der 
Versicherungsnehmer nicht mit Erfolg auf die Bestimmungen der vorgenannten Ziffern berufen kann. 
Die Deckung ist dann ausschließlich auf Güterschäden und mit 8,33 SZR je Kilogramm des 
Rohgewichts der Sendung begrenzt.

Deliktsrecht
- Versichert sind auch Ansprüche nach dem Recht der unerlaubten Handlung (Deliktsrecht), wenn und 

soweit der Berechtigte diese gesetzlichen Ansprüche neben oder anstelle der Haftung aus dem 
Verkehrsvertrag geltend macht.



 

 

HÖCHSTVERSICHERUNGSSUMME / MAXIMA

Schadenfall
Begrenzung der Versicherungsleistung bei gesetzlicher oder vertraglicher Haftung: Die maximale 
Versicherungsleistung beträgt je Schadenfall, also je Geschädigtem und je Verkehrsvertrag

für Frachtverträge
bei Güterschäden 3.000.000,00 EUR
bei Güterfolgeschäden 500.000,00 EUR
bei reinen Vermögensschäden 500.000,00 EUR

für Speditionsverträge
bei Güterschäden 3.000.000,00 EUR
bei Güterfolgeschäden  500.000,00 EUR
bei reinen Vermögenschäden 500.000,00 EUR

für Lagerverträge
bei Güterschäden 3.000.000,00 EUR
bei Güterfolgeschäden 500.000,00 EUR
bei reinen Vermögensschäden 500.000,00 EUR
bei Differenzen zwischen Soll- und Ist-Bestand des Lagerbestandes 
leistet der Versicherer jedoch maximal unabhängig von der Zahl der 
für die Inventurdifferenz ursächlichen Schadenfälle, Lagerstätten und 
Auftraggeber und je Versicherungsjahr.

500.000,00 EUR

Schadenereignis
Begrenzung der Versicherungsleistung je Schadenereignis
Die durch ein Ereignis mehreren Geschädigten entstandenen 
Schäden werden unabhängig von der Anzahl der Geschädigten 
und der Verkehrsverträge anteilmäßig im Verhältnis ihrer Ansprüche 
ersetzt, wenn sie zusammen die äußerste Grenze der 
Versicherungsleistung übersteigen

6.000.000,00 EUR

Jahresmaximum
Begrenzung der Versicherungsleistung je Versicherungsjahr
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle 
Schadenereignisse der versicherten Verkehrsverträge eines 
Versicherungsjahres

10.000.000,00 EUR

Beförderungsmehrkosten / Fehlleitung
Der Versicherer leistet höchstens je Schadenereignis 50.000,00 EUR

Bergungs-, Vernichtungs- oder Beseitigungskosten
Der Versicherer leistet höchstens je Schadenereignis 100.000,00 EUR



 

 

GELTUNGSBEREICH

Es besteht weltweiter Versicherungsschutz für versicherte Verkehrsverträge.
Für Lagerverträge gilt dieser jedoch nur innerhalb den Staaten des Europäischen Wirtschaftraumes 
(EWR) und der Schweiz.
Für Frachtverträge im Straßengüterverkehr gilt der Versicherungsschutz innerhalb Europas 
(geografische Grenzen) und die Mittelmeeranrainerstaaten und Zypern.

Aufgrund dieser Bestätigung übernimmt der Versicherer keinerlei Verpflichtung gegenüber 
Dritten. Sie verpflichtet den Versicherer insbesondere nicht zur Information über eine 
Änderung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses. In dem den Vertrag 
zugrundeliegenden  Versicherungsbedingungen sind u.a. auch Versicherungsausschlüsse, 
Obliegenheiten und Selbstbeteiligungen geregelt.

8. Mai 2023
Allianz Esa GmbH
Friedrichsplatz 2, 74177 Bad Friedrichshall

Walter Szabados Uwe Lübben
Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) Geschäftsführer
Allianz Esa GmbH Allianz Esa GmbH
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